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Vorwort  

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 

und dem Unfalluntersuchungsgesetz, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle oder 

Störungen, ohne eine Schuld oder Haftung festzustellen. 

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet, welche 

die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Maßnahmen umsetzen können. Die Entscheidung 

über die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen. 

Zur Wahrung der Anonymität aller an dem Unfall, schweren Störung oder Störung beteiligten 

natürlichen oder juristischen Personen unterliegt der Untersuchungsbericht inhaltlichen 

Einschränkungen.  

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit =  UTC + 1 

Stunden). 
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Hinweis 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 

Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 

Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt. Verordnung 

(EU)Nr. 996/2010 Art. 5 

Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder einer 

administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung. Verordnung (EU)Nr. 996/2010 

Art. 2. 

Hinweis zu abgebildeten Personen: 

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstände und Örtlichkeiten (Fotos) 

sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen und 

Einsatzkräfte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung dieser 

Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 

Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. ausgegraut). 
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Einleitung 

Luftfahrzeughalter: Unternehmen 

Flugzeughersteller: Airbus Helicopters Deutschland GmbH  

Musterbezeichnung: EC135 T3 

Luftfahrzeugart: Hubschrauber 

Staatszugehörigkeit: Österreich 

Unfallort: 9981 Kals, Schigebiet Goldried 

Koordinaten (WGS84): N 46°59‘30“ E 012°35‘25“ 

Ortshöhe über dem Meer: 2260 m (Höhendatenbank DHM 25) 

Datum und Zeitpunkt: 12.02.2018, ca. 08:50 Uhr 

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Verkehrsbereich 

Zivilluftfahrt wurde am 12.02.2018 um ca. 09:00 Uhr von der Such- und Rettungszentrale der 

Austro Control GmbH (ACG) über den Vorfall informiert. Gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 996/2010 wurde eine Sicherheitsuntersuchung des Unfalles eingeleitet. 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurden die beteiligten Staaten über 

den Unfall unterrichtet:  

Eintragungsstaat: Österreich 

Halterstaat: Österreich 

Herstellerstaat: Deutschland 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Der Flugverlauf und der Unfallhergang wurden aufgrund der Aussagen des/der Piloten/in und 

Zeugen, in Verbindung mit den Erhebungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 

wie folgt rekonstruiert: 

Am 12. Februar 2018 startete der/die Pilot/in mit zwei Besatzungsmitgliedern an Bord gegen 

08:45 Uhr vom Flugplatz Matrei in Osttirol zu einem Rettungsflug. 

Der Einsatzort befand sich im Schigebiet Goldried auf einer Seehöhe von 2.260 m und lag am 

Rand einer teilweise präparierten Schipiste. Die Landefläche, die für den Hubschrauber zur 

Verfügung stand, betrug ca. 40 x 40 m. 

Vor dem Landeanflug erkundeten der/die THCM und der/die verantwortliche Pilot/in den 

vom/von der einweisenden Pistenretter/in vorgesehenen Landeplatz. Der Landeplatz war 

hindernisfrei. Aufgrund der diffusen Lichtverhältnisse konnten sie nicht erkennen, dass das 

Gelände nach hinten anstieg. Unmittelbar nach dem Landeanflug, nach einem kurzen 

Schwebehalt, wurde der Absetzvorgang ohne Vorwärtsgeschwindigkeit aus einer Höhe von 

ca. 1 m über dem Boden durchgeführt. Der/Die Einweiser/in befand sich dabei in Flugrichtung 

gesehen rechts vor dem Hubschrauber, in einem Abstand von ca. 2 m vor der 

Hubschrauberzelle, innerhalb des Hauptrotorkreises. 

Erst beim Aussteigen bemerkte der/die THCM, dass das Heck im Schnee steckte. Nach dem 

Abstellen der Triebwerke sah der/die Pilot/in, dass sich durch die Heckberührung im Schnee 

die Abdeckkappe auf der rechten Seite des Fenestrons gelöst hatte. Die Fenestronblätter und 

die Ummantelung des Fenestrons waren beschädigt.  
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Abbildung 1: Übersicht Flugverlauf Heliport Matrei zum Schigebiet Goldried 

 

Quelle Google Earth 

1.1.1 Flugvorbereitung 

Die Pflichten und Verantwortlichkeiten des/der Piloten/in im Hinblick auf die Vorbereitung des 
gegenständlichen Fluges sind gesetzlich in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 
der Kommission vom 26.09.2012 (in Österreich gültig seit 04.12.2014), den Standardised 
European Rules of the Air (SERA) festgelegt: 

„SERA.2010 Verantwortlichkeiten  
b) Flugvorbereitung  
Vor Beginn eines Flugs hat sich der verantwortliche Pilot eines Luftfahrzeugs mit allen verfügbaren 
Informationen, die für den beabsichtigten Flugbetrieb von Belang sind, vertraut zu machen. Die 
Flugvorbereitung für Flüge, die über die Umgebung eines Flugplatzes hinausgehen, und für alle 
Flüge nach Instrumentenflugregeln hat eine sorgfältige zur Kenntnisnahme der verfügbaren 
aktuellen Wetterberichte und -vorhersagen zu umfassen, wobei Kraftstoffanforderungen und 
ein alternativer Flugverlauf für den Fall, dass der Flug nicht wie geplant durchgeführt werden 
kann, zu berücksichtigen sind. 
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SERA.5001 Mindest-Sichtwetterbedingungen für Flugsicht und Abstand von Wolken  
Die Mindest-Sichtwetterbedingungen für Flugsicht und Abstand von Wolken sind in 
nachfolgender Abbildung angegeben. 

Abbildung 2: Mindest-Sichtwetterbedingungen 

 

Quelle SERA 

Zusätzliche Vorgaben und Angaben über die durchzuführende Flugvorbereitung sind im OM-A, 
Section 8, Appendix E (MOUNTAIN FLYING) und Appendix F (HELICOPTER EMERGENCY 
MEDICAL SERVICE) enthalten: 

OM-A SECTION 8 

8.1 FLIGHT PREPARATION INSTRUCTIONS  
Facilities are available at each base, to provide flight crews with the necessary documentation and 
information required to enable a flight or sequence of flights to be planned and executed. On 
occasions when a helicopter is stationed where no permanent staff or facilities are available, flight 
crews shall use their EFB System (iPad – AIR NAV PRO) to prepare their flight(s).  
The PiC will normally be issued with a flight planning brief, by the relevant Einsatzplaner, for the 
flight to be undertaken. The brief will consist of operational information deemed necessary for the 
safe and efficient execution of the flight, fuel availability and intended load.  
PiC`s are responsible for obtaining and recording all relevant briefing information. This 
information’s have to be forwarded to […], were the information’s will be stored for at least 3 
month. The following specific considerations are to apply during flight planning:  
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An Operational Flight Plan (AIR NAV PRO – Format) must be completed for each intended CAT 
flight and SPO Flight`s which are not within 30 Minutes distance to the base or the last operational 
site. Alternative to the digital version, a paper version could be used as operational flight plan.  
The PiC shall not commence a flight unless he is satisfied that:  

- the helicopter is airworthy;  
- the instruments and equipment are in operable condition except as provided in the MEL; 

those parts of the operations manual which are required for the conduct of the flight are 
available;  

- the documents, additional information and forms required to be available are on board;  
- current maps, charts and associated documents or equivalent data are available to cover 

the intended operation of the helicopter including any diversion which may reasonably be 
expected;  

- ground facilities and services required for the planned flight are available and adequate;  
- the provisions specified in the operations manual in respect of fuel, oil and oxygen 

requirements, minimum safe altitudes, heliport operating minima and availability of 
alternate heliports, where required, can be complied with for the planned flight;  

- the load is properly distributed and safely secured;  
- the mass of the helicopter, at take-off, will be such that the flight can be conducted  
- any operational limitation in addition to those covered above can be complied with.  

 
8.1.1.2.3 Details for usable Performance Classes  
Initially before flight, planning a trip, the Mission Planner decides the type of helicopter and the 
probable needed performance class. The PiC must during flight planning compare performance 
parameters within the RFM of the helicopter to be used and if necessary inform the Flight 
Operation Manager of his findings. 
 
8.1.2.1.2 En-route One Engine Inoperative  
The critical power unit inoperative en-route flight path, appropriate to the meteorological 
conditions expected for the flight shall comply with either sub-paragraph below, at all points along 
the route:  
(c) When it is intended that the flight will be conducted in VMC with the surface in sight, the flight 
path permits the helicopter to continue flight from the cruising altitude to a height of 300m 
(1000ft) above a landing site where a landing can be made without flying at any time below the 
appropriate minimum flight altitude. Obstacles within 900m on either side of the route need to be 
considered.  
 
8.1.2.3.2 Company helicopters must be capable of, and operated in accordance with, 
Performance Class 1 if:  
(a) operating to/from heliports located in a congested hostile environment.  
(b) operating to/from heliports in a hostile environment.  
(c) operating to/from elevated heliports.  
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8.1.2.3.3 Provided the helicopter can be operated in Performance Class 2, and may be 
operated in Performance Class 3 provided:  
(a) Operations are only to be conducted from/to those heliports and over such routes, areas and 
diversions contained in a non-hostile environment.  
(b) Operations are not to be conducted when the cloud ceiling is less than 600 ft and the visibility 
is less than 800 m and are always to be conducted in sight of the surface.  
(c) Operations to elevated heliports are prohibited.  
(d) Operations at night are prohibited.  
 
8.1.2.3.4 The PiC shall, whenever possible, operate in accordance with the Performance 
Class 1 requirements.  
 
8.1.2.3.5 Determining the Mass of the Helicopter  
The PiC shall ensure that the mass of the helicopter at the start of the take-off, or in the event of 
in-flight re-planning at the point from where a revised operational flight plan applies, is not greater 
than the mass at which the requirements of the appropriate performance class can be complied 
with for the flight to be undertaken allowing for expected reductions in mass as the flight proceeds. 
 
8.1.4.1 VFR Weather Minima  
8.1.4.1.1 Minimum Visibility for VFR Flight –Overland 

Abbildung 3: Mindest-Sichtwetterbedingungen 

 

Quelle SERA 

8.1.9.3 PiCs Responsibilities  
The PiCs shall ensure that during any phase of operation, the loading, mass and centre of gravity 
of the helicopter complies with the limitations specified in the relevant OM-B-Section 1. 
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8.1.9.4 Helicopter Loading  
The following procedures apply to helicopter loading  
(a) Helicopter loading shall only be performed under the supervision of the PiC or the […] Ground 
Staff  
(b) The PiC shall ensure that the loading of the helicopter is in compliance with the limits that are 
detailed in the Helicopter Flight Manual.  
(c) The PiC must also take account of in-flight changes in loading (eg. hoist operations). 
 
8.1.9.5 CG Management using EFB  
[…] uses the program “E-Flite” which is provided to the PiC via the EFB. The PFO is responsible 
that always the accurate and latest basic weights and configurations of the helicopter, provided 
by the PCA, are available in the program. Engineering (EFB Administrator) is responsible to keep 
the data up to date. 
 
8.1.9.7 Determining the Mass of the Traffic and Fuel Load  
Standard masses as defined in the tables below are to be used for crew, passengers, baggage, 
freight and fuel. 
NOTE: Whenever the standard mass of a person seems to be not accurate, the actual weight of 
the person has to be used. It is the competence of the PiC to determine if the standard weight is 
sufficient or not. It is acceptable to accept a verbal statement as actual weight, 4kg allowance for 
clothing and 6kg for hand baggage has to be added. 
 
8.1.11 OPERATIONAL FLIGHT PLAN  
The operational flight plan is a function of the AIR NAV PRO application at the EFB. The Pilot has 
to plan the flight by following the EFB, following the Handbook of the AIR NAV PRO Application. 
 
8.1.11.2 Single Pilot Day VFR Flights  
During Single Pilot flights conducted VFR by Day, over routes navigated by reference to visual 
landmarks, PiCs may use their discretion whether or not to complete an OFP. Factors such as the 
complexity of the route, or simply to aid the flight planning should be considered. 
 
8.7 OXYGEN REQUIREMENTS  
8.7.1 NON-PRESSURISED HELICOPTERS  
Company Helicopters shall not be operated at altitudes exceeding 10,000 feet Pressure Altitude 
for more than 30 minutes and exceeding 13,000 feet without oxygen (below which there are no 
oxygen requirements). 

OM-A APPENDIX E 

1.2.5 Handling  
The effects of operating at high altitude can be minimised by proper pre-flight planning, taking 
into account maximum aircraft weights and speeds, … 
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1.6.2 Pre-Flight Planning  
Pre-flight planning should take into consideration:  
(a) Operating altitude, density altitude and performance planning. Use the performance 
information in the Flight Manual. This takes into account decreased engine and rotor efficiency as 
altitude is increased, but remember that the flying control response will also be reduced.  
(b) The terrain and features en route, including obstacles such as power cables.  
(c) The weather conditions, including winds, turbulence and cloud.  
After these factors have been considered, a suitable route can be selected. This might be a direct 
'over the top' line or a valley route. Tactical considerations might also be important, dictating both 
the route and the height to fly. 
 
1.2.1 Operating Altitude  
Regardless of the height of the mountains, it is the Density Altitude (DA) which we have to 
consider. This is found by setting 1013 MBS on the altimeter and reading off the Pressure Altitude 
(PA), which is then used in the following calculation:                DA = PA +/- (120 x t) where t is the 
difference between the actual and ICAO temperatures. 
 

OM-A APPENDIX F 

1.2.1 Helicopter Emergency Medical Service Flight 
NOTE: A HEMS mission is one where emergency medical assistance is required and rapid 
transportation is essential. These operations are subject to certain performance and legal 
relaxations. It is company policy that whenever practical Class 1 and Class 2 Performance shall 
prevail. Some relaxation from normal Public Transport weather minima is allowed. The crew must 
be trained and checked in accordance with this manual. 
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OM-B SECTION 7 

7.1 FUEL PLANNING, RESERVES & CONSUMPTION  
The EC135 Helicopter has a combined fuel system with one main tank und two supply tanks.  

Abbildung 4: Treibstoffplanung 

 

Quelle SERA 

Abbildung 5: Treibstoffplanung 

 

Quelle SERA 
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7.2 DETERMINATION OF FUEL QUANTITIES REQUIRED 
7.2.1 Fuel for Day VFR Operations (A to B) 
Based on the consumption figures detailed in para 7.1 & 7.2 above, during day VFR flights from A 
to B, the usable fuel on board at the start of each flight must be sufficient to cover the 
requirements in table 1 below: 

Abbildung 6: Treibstoffbedarf 

 

Quelle SERA 

 
7.3 POLICY AND PROCEDURES FOR THE IN-FLIGHT FUEL MANAGEMENT  
7.3.2 Final Reserve Fuel  
A landing should be planned to be made prior to the fuel contents reaching the Final Reserve 
Fuel. In this context Final Reserve fuel is:  
(a)  for VFR flights navigating by day with reference to visual landmarks, 20 minutes fuel at best 

range speed which corresponds to 80 l gauge contents or;   

(b)  when flying VFR and navigating by means other than by reference to visual landmarks or at 
night VMC, fuel to fly for 30 minutes at best range speed which corresponds to 120 l gauge 
contents and:   

(c)  plus any extra fuel, which should be at the discretion of the commander.   

If a Commander suspects that his aircraft may reach final reserve fuel prior to its intended 
destination he is to make plans for an immediate diversion to the nearest available landing site, 
to land with the final reserve intact.  
If in-flight the aircraft reaches its final reserve fuel the Commanders shall DECLARE AN 
EMERGENCY and an immediate landing should be made at the nearest suitable site.” 
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1.2 Personenschäden 

Tabelle 1: Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche - - - 

Schwere - - - 

Keine 3 - - 

1.3 Schaden am Luftfahrzeug 

Beim Landeanflug im Schigebiet tauchte der Hubschrauber mit dem Heck in den Schnee ein. 

Durch das Eintauchen des Heckauslegers in den Schnee löste sich die Abdeckkappe 

(Abbildung 19) auf der rechten Seite des Fenestrons, wodurch die Ummantelung des 

Fenestrons (Abbildung 7 und Detailabbildungen 8 bis 14) und die Fenestronblätter 

(Abbildungen 16 bis 18) beschädigt wurden.  
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Abbildung 7: Übersichtsaufnahme des Fenestrons 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 8: Detailaufnahme 1 der Ummantelung des Fenestrons mit den Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 9: Detailaufnahme 2a der Ummantelung des Fenestrons mit den Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 10: Detailaufnahme 2b der Ummantelung des Fenestrons mit den 

Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 11: Detailaufnahme 3a der Ummantelung des Fenestrons mit den Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 12: Detailaufnahme 3b der Ummantelung des Fenestrons mit den Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 13: Detailaufnahme 4a der Ummantelung des Fenestrons mit den Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 14: Detailaufnahme 5 der Ummantelung des Fenestrons mit den Beschädigungen 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 15: Übersichtaufnahme der Fenestronblätter 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 16: Detailaufnahme der beschädigten Fenestronblätter 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 

Abbildung 17: Detailaufnahme der beschädigten Fenestronblätter 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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Abbildung 18: Detailaufnahme der beschädigten Fenestronblätter 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 

Abbildung 19: Zerstörte Abdeckkappe des Fenestrons 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 
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1.4 Andere Schäden 

Keine. 

1.5 Besatzung 

1.5.1 Pilot/in 
Alter: 61 Jahre 

Art des Zivilluftfahrerscheines: CPL(H)  

Berechtigungen: HEMS Einsatzflüge 

Muster/Typenberechtigung: EC135, HU269, B206, EC120, BK117, AS350 

Instrumentenflugberechtigung: keine 

Lehrberechtigungen: FI(H), CPL(H), PPL(H), Night, TRI BK117,  

 EC120, HU269, BELL206 

Sonstige Berechtigungen: FE(H), TRE BK117, TRE BELL206, TRE HU269, 

 EC120 

 Sen Examiner, FIE(H) gültig bis 30.06.2018 

 

Überprüfungen (Checks): OPC EC135 am 30.11.2017 

 OPC Night EC135 am 11.1.2018 

 Line check HEMS EC135 am 25.1.2018 

 

Medical check: Medical Check am Unfalltag gültig. 

 

Gesamtflugerfahrung (inkl. Unfallflug): ca. 6528:13 Stunden 

davon in den letzten 90 Tagen: 41:10 Stunden 

davon in den letzten 30 Tagen: 26:13 Stunden 

davon in den letzten 24 Stunden: 00:10 Stunden 

 

Flugerfahrung auf der Type EC135: gesamt: 28:13 Stunden 

Supervision EC135, HEMS Flugbetrieb: 12:14 Stunden 

Rettungsflugerfahrung: ca. 12:00 Stunden 

Hochgebirgslandungen Sommer/Winter: 1033 HGL 

Außenlandungen Sommer/Winter: 9905 AL 
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1.6 Luftfahrzeug 

Luftfahrzeugart: Hubschrauber 

Hersteller: Airbus Helicopters Deutschland GmbH 

Herstellerbezeichnung: EC 135 T3 

Baujahr: 2017 

EASA Performance Class: 1 

Luftfahrzeughalter: Unternehmen 

 

Triebwerk: 

Hersteller: Turbomeca; Frankreich 

Herstellerbezeichnung: Arrius 2B2 

Betriebsstunden Engine Number 1: 40:16 Stunden 

Betriebsstunden Engine Number 2: 40:16 Stunden 

1.6.1 Bord Dokumente 
Eintragungsschein: ausg. am 21.12.17 von Austro Control GmbH 

Lufttüchtigkeitszeugnis: ausg. am 21.12.17 von Austro Control GmbH 

Nachprüfungsbescheinigung (ARC): ausg. am 22.12.17 von Austro Control GmbH 

Versicherung: am Unfalltag gültig; 

Lärmzulässigkeitszeugnis: ausg. am 21.12.2017 

Luftverkehrsbetreiberzeugnis: ausg. am 07.03.2016 

Bewilligung einer Luftfahrzeugfunkstelle: gültig bis 31.12.2027 

1.6.2 Massen- und Schwerpunkt-Berechnung und Kraftstoffkalkulation des 

Luftfahrzeuges 
Ermittlung der höchstzulässigen Massen gemäß Flughandbuch und Flugbetriebsbuch: 

Der Flight and Maintenance Report Nr. 40082 vom 12.02.2018 zeigt, dass beim Start eine 

Kraftstoffmenge von 460 l an Bord vorhanden war. 

Nach der Landung waren demzufolge noch 430 l in den Tanks, wonach der 

Kraftstoffverbrauch für das Anlassen der Triebwerke und den 6-minütigen Flug bei lediglich 

30 l (24 kg) lag. 

Der Weight and Balance Report vom 09.01.2018 weist eine Leermasse des Hubschraubers 

ohne eingebauter EMS-Ausrüstung von 1.703,60 kg auf. 
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Sofern die tatsächlichen Massen von Besatzung und Passagieren nicht zur Verfügung stehen, 

sind gem. OM-A, 8.1.9.7 folgende Massen für die Flugplanung zu verwenden: 

Flight Crew:      85 kg (187 lb) 

Passagier:   104 kg (229 lb) 

Kraftstoff (Jet A1):  0,799 kg/l 

Am vorgelegten „Load Manifest“ befindet sich die, vom PiC unterschriebene Berechnung von 

Masse und Schwerpunktlage sowie in der rechten unteren Ecke die Flugleistungsberechnung 

für vom 12.02.2018 für den Start in Matrei (LOMM). 

Diese zeigt für 3 Insassen mit offensichtlich bekannten Massen und den Kraftstoffvorrat von 

460 l folgende Berechnung: 

Empty Weight: 1.730,2 kg (Abweichung von +26,6 kg vom W&B Report) 

Pilot: 80,0 kg 

HCM/Supervisor: 85,0 kg 

Crew/Pax Aft (NA): 70,0 kg 

Stretcher Wgt: 20,5 kg 

Equipment Fixed: 125,2 kg 

Med/Mission Equip: 83,0 kg 

Zero Fuel Weight: 2.193,9 kg 

Fuel: 363,4 kg (Abweichung von -4,2 kg vom OM-A 8.1.9.7) 

Take-Off Mass: 2.557,3 kg 

Ldg Fuel: 312,1 kg (kalkulierter Verbrauch von 51,3 kg) 

Landing Mass: 2.505,9 kg 

1.6.3 Ermittlung der Flugleistungsklasse und Flugleistungsberechnung 
 

Berechnung der Druckhöhe (Pressure Altitude – PA): 

Elevation Einsatzort GOLDRIED: 7.413 ft AMSL 

Aktuelles QNH: 1010 hPa (= 3 hPa unter dem ISA-QNH von 1013 hPa) 

PA: 7.413 + (3 x 30) = ~7.503 ft AMSL 
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Berechnung der Dichtehöhe (Density Altitude – DA): 

Druckhöhe: 7.503 ft AMSL 

ISA-Temperatur: 15°C – (7,5 x 2) = 0°C 

Aktuelle Temperatur: - 8°C (= 8°C unter der ISA-Temperatur von 0°C) 

DA: 7.503 - (8 x 120) = ~6.543 ft AMSL 

Ohne Rechenvorgang gelangt man über die Tabelle 5-7 auf Seite 5-17 des RFM (Density 

Altitude Chart) bei Eintragung von 7.400 ft PA und -8°C auf eine Dichtehöhe von etwa 

6.450 ft AMSL. Ein annähernd gleiches Ergebnis von etwa 6.600 ft AMSL Dichtehöhe liefert 

die Abbildung 30 im Anhang. 

Eine Flugleistungsberechnung für den Einsatzort GOLDRIED wurde nicht vorgelegt. 

Die nachvollzogene Berechnung der Flugleistung für den Einsatzort GOLDRIED: 

Landing Mass: 2.511 kg 

OAT: - 8°C 

Pressure Alt: 7.503 ft 

Headwind: 0 kt 

HOGE-AEO-TOP: 2.970 kg (bleed air on) 

HOGE-OEI-2 min: 2.300 kg (bleed air off) 

RoC-OEI-MCP: 620 ft/min (bleed air on) 

RoC-OEI-2 min: 720 ft/min (bleed air off) 

VTOL-CONF.: 2.570 kg (with IBF) bzw. 2.610 kg (without IBF) 
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1.7 Flugwetter 

Flugwetterübersicht für Österreich, herausgegeben von der ACG am 12. Februar 2018 um 

06:00 UTC, Gültigkeitszeitraum von 07:00 UTC bis 13:00 UTC. 

1.7.1 GAFOR 

Abbildung 20: Gafor Streckenwettervorhersage 

 

Quelle ACG 

  



 

 

Untersuchungsbericht  33 von 68 

1.7.2 Andere Flugwetterübersichten 
 

„FXOS43 LOWW 112300 

FLUGWETTERUEBERSICHT OESTERREICH, 

gueltig fuer den Alpenhauptkamm Suedseite, die Suedalpen, 

Klagenfurter Becken, Mur und Muerztal sowie den Alpensuedostrand, 

herausgegeben am Montag, 12.02.2018 um 00:00 Uhr lct. 

Vorhersage bis morgen Frueh. 

WETTERLAGE: 

Oesterreich liegt im Einflussbereich einer nach Osten abziehenden 

Okklusion. Rueckseitig stroemt aus Nordwesten mit Annaeherung des 

Trogs feuchte Kaltluft nach. Der Sueden kommt in den Einfluss eines 

Adriatiefs. 

WETTERABLAUF:  

Heute Morgen meist bedeckt und es kann zumindest westlich der Pack 

bereits ueberall schneien. Ganz im Osten dann im Tagesgang ebenfalls 

aufkommender Schneefall, der bis in die Abendstunden bestehen bleibt. 

Ueber Nacht anhaltend dichte Bewoelkung mit hoeheren Basen und 

zeitweise unergiebigen Schneefall, im Osten aufkommender Nordwind. 
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WIND UND TEMPERATUR IN DER FREIEN ATMOSPHAERE 

fuer heute 13:00 Uhr lct: 

5000ft amsl  050-100/15kt  um -5 Grad C. 

10000ft amsl  050-140/05-10kt, in Suedtirol 25kt  um -14 Grad C. 

Nullgradgrenze:  In Suedtirol um 2000ft amsl, sonst am Boden. 

ZUSATZHINWEISE IFR: 

Ab den Morgenstunden in der Westhaelfte in der kompakten Bewoelkung 

unterhalb von FL150 bis in bodennaehe Gefahr von maessiger Vereisung. 

Noch am Vormittag Ausbreitung auch auf die Osthaelfte. Untertags 

Wolkentops der kompakten Bewoelkung bis etwa FL250 zu erwarten. In 

der Nacht auf Dienstag beginnendes Ausschichten der Bewoelkung und 

dadurch Entspannung der Vereisungsgefahr. 

ZUSATZHINWEISE VFR: 

Am Montag durchwegs dichte, meist geschlossene Wolkendecke mit Basen 

von 3000 bis 5000ft amsl und verbreitet Schneefall bis zum Abend. 

Zeitweise kritische Sichten um 1000m durch Schneefall. Kaum nutzbare 

Bedingungen fuer VFR-Fluege. Am Dienstagmorgen in den noerdlichen 

Staubereichen entlang des Alpenhauptkammes immer noch Schneeschauer 

und Berge meist in Wolken. Suedlich davon deutlich bessere Sichten 

von 5 bis 20km und hoehere Wolkenbasen von 5000ft amsl bis 10000ft amsl. 
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ZUSATZHINWEISE THERMIK/WELLEN: 

Keine nutzbare Thermik, keine Wellen. 

ZUSATZHINWEISE BALLONFAHRTEN: 

Am Montag von der Frueh weg meist Schneefall. Am Dienstag bereits 

niederschlagsfrei, im Osten aber lebhafter Nordwind moeglich. 

Detaillierte Vorhersagen ueber Hoehenwind, Hoehentemperaturen und QNH 

entnehmen Sie bitte unseren grafischen Vorhersagekarten. 

Diese Vorhersage wird bei abweichender aktueller Entwicklung 

nicht berichtigt. 

Die naechste planmaessige Aktualisierung erfolgt am 

Montag, 12.02.2018 um 14:00 Uhr lct.“ 

1.8 Angaben zum Landeplatz und Unfallort 

Der Luftraum im gesamten Einsatzgebiet ist bis in eine Höhe von 14.500 ft AMSL nicht 

kontrollierter Luftraum der Luftraumklasse G. 

Der Einsatzort im Schigebiet GOLDRIED liegt in alpinem Gelände auf einer Seehöhe von 

1.900 m bis 2.400 m AMSL. 
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1.8.1 Landeplatz 

Abbildung 21: Kartenausschnitt Österreich mit Markierung des Einsatzortes mit den 

Koordinaten N 46°59’30“ E 012°35’25“ 

 

Quelle Luftkarte Österreich 1:500.000 
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Abbildung 22: Markierung des Einsatzortes im Raum Goldried mit den Koordinaten  

N 46°59’30“ E 012°35’25“ 

 

Quelle ÖMK 1:10.000 

Abbildung 23: Einsatzort in Blickrichtung Ost-Nord-Ost 

 

Quelle Sachverständigengutachten 
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1.8.2 Unfallort 
Der Landeplatz (Unfallort) mit den Koordinaten N 46°59’30“ E 012°35’25“ liegt auf einer 

Seehöhe (Elevation) von 2.260 m (7.413 ft) AMSL und lag am Rand einer teilweisen 

präparierten Schipiste, wobei laut Skizze des/der Piloten/in eine annähernd ebene Fläche von 

ca. 40 x 40 m für die Landung des Hubschraubers zur Verfügung stand. 

Abbildung 24: Landeplatz im Schigebiet Goldried in Richtung Süd-West 

 

Quelle Luftfahrzeughalter 

1.8.3 Flugdatenaufzeichnung 
Die Aufzeichnung erfolgte durch das FMDS (Helisafe) und Videoaufzeichnung FMDS 

(Appero). 

1.9 Medizinische Angaben 

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine vorbestandene psychische oder physische 

Beeinträchtigung des/der Piloten/in vor. 

1.10 Brand 

Es entstand kein Brand. 
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2 Auswertung 

2.1 Flugvorbereitung 

2.1.1 Ermittelte Massen- und Schwerpunkt-Berechnung und Kraftstoff-

kalkulation des Luftfahrzeuges 
Der kalkulierte Kraftstoffverbrauch (51,3 kg) für das Anlassen in LOMM und den Flug zum 

Einsatzort war annähernd doppelt so hoch als er tatsächlich war (24 kg), da die Vorgabe von 

28 l (22 kg) für „Start & Taxi Fuel“ gem. OM-B 7.2.1 eher hoch angesetzt ist (im Sinne der 

Flugsicherheit zu befürworten) und der Flug mit einer sehr geringen Fluggeschwindigkeit von 

ca. 60 KIAS bei hoher Luftdichte mit dementsprechend geringem Kraftstoffverbrauch 

durchgeführt wurde. 

Die nachvollzogene Berechnung der Landemasse am Einsatzort GOLDRIED: 

Take-Off Mass: 2.534,9 kg 

Trip-Fuel: -24,0 kg (30 l x 0,799 = 23,97 kg) 

Landing Mass: 2.510,9 kg 

Die berechnete Landemasse von 2.505,9 kg am Einsatzort war um lediglich 5 kg geringer als 

die tatsächliche Landemasse von 2.510,9 kg. 

Der Schwerpunkt liegt bei Verwendung der angegebenen Massen und Positionen für Start 

und Landung innerhalb des gem. RFM 2.7 zulässigen Bereichs. 

Angegeben sind am „Load Manifest“ lediglich der vorhandene „Total Fuel“ von 363,4 kg und 

der erwartete „Ldg Fuel“ von 312,1 kg, was annähernd den Angaben im Flight and 

Maintenance Report (Main FUEL AT START 460 l = 367,5 kg) entspricht und auf eine 

erwartete Flugdauer von ca. 6 Minuten von LOMM zum Notfallort (NFO am Load Manifest) 

schließen lässt. 
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Die nachvollzogene Kraftstoffkalkulation für den gesamten Einsatzflug: 

Start & Taxi: 56 l (2 x 28 l, da 2 x Anlassen erforderlich) 

Trip (ca. 30 Min): 120 l (10 Min zum Einsatzort GOLDRIED – 10 Min zum  

  Krankenhaus LIENZ – 10 min zurück nach LOMM) 

Contingency 5%: 9 l 

Final Reserve: 80 l 

Unusable Fuel: 10 l 

Fuel required at start: 275 l (220 kg) 

Es waren beim Start in LOMM also 185 l mehr Kraftstoff an Bord als für den gesamten 

Einsatzflug erforderlich gewesen wäre. 

Da aufgrund der Beschädigung des Hubschraubers bei der Landung am Einsatzort 

GOLDRIED eine Fortsetzung des Fluges unmöglich war, ist dieser Umstand jedoch nicht 

unfallkausal. 

2.1.2 Ermittlung der Flugleistungsklasse und Flugleistungsberechnung 
Gem. OM-A, 8.1.2.3.4 ist der/die Pilot/in verpflichtet, wann immer möglich, die Erfordernisse 

der Flugleistungsklasse 1 einzuhalten. 

Gem. OM-A, Appendix F, 1.2.1 wird die Durchführung von HEMS-Einsätzen in der 

Flugleistungsklasse 1 zwar angestrebt, ist aber ebenfalls kein „No Go“-Kriterium. 

Gem. RFM, Supplement for Category A Operations 9.1-1, A.2.7. beträgt die maximale 

Dichtehöhe (bzw. Druckhöhe, sofern diese niedriger ist) für Kategorie A Verfahren 

(Flugleistungsklasse 1) 9.000 ft (2.744 m) AMSL. Auch die Limits in Bezug auf Lufttemperatur 

gem. A.2.6. und Wind gem. A.2.8. wurden nicht überschritten. 

Auch wenn der Einsatzort GOLDRIED unter Berücksichtigung der gewählten Landerichtung 

nicht ganz den Erfordernissen für „confined heliports“ gem. RFM, Supplement for Category A 

Operations 9.1-1, E.2.1. (Ausdehnung von mindestens 75 x 15 m) entspricht, sind die Tabellen 

des RFM-Abschnitts E. VTOL(3) – CONFINED HELIPORT zur Ermittlung der maximal 

zulässigen Gesamtmassen für die Flugleistungsklasse 1 heranzuziehen:  

Gem. der Abbildungen 32 und 33 beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse mit 

installiertem Lufteinlassfiltersystem 2.570 kg bzw. 2.610 kg ohne Lufteinlassfiltersystem. 
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Die Landung am Einsatzort GOLDRIED war somit unter Einhaltung des dafür vorgesehenen 

Kategorie-A-Anflugverfahrens und Betrieb im „High NR Mode“ gem. RFM, Supplement for 

Category A Operations 9.1-1, A.2.3. innerhalb der Flugleistungsklasse 1 durchführbar. 

Bei der Flugleistungsberechnung waren die Tabellen für Schwebeflüge außerhalb des 

Bodeneffekts (OGE) heranzuziehen, da der genaue Landeplatz unbekannt war und aufgrund 

der Schneeverhältnisse mit einer Schneeglocke im Bodeneffekt gerechnet werden musste, 

wobei aufgrund der tiefen Temperaturen mit eingeschalteter Kabinenheizung (Bleed Air ON) 

gerechnet werden musste. 

Die Abbildung 25 (Hover Ceiling, OGE, Takeoff Power, Bleed Air ON) zeigt, dass in einer 

Druckhöhe von 7.511 ft bei einer Temperatur von - 8°C ein Schwebeflug außerhalb des 

Bodeneffekts bis zu einer Gesamtmasse von 2.970 kg möglich ist. Diese Tabelle basiert 

allerdings auf Windstille oder Wind von vorne. 

Die Abbildung 26 (Hover Ceiling, OGE, Takeoff Power, Bleed Air ON, Crosswind Component 

17 kt zeigt jedoch, dass sich die maximale Gesamtmasse selbst bei maximal zulässigem 

Seitenwind nur geringfügig auf 2.935 kg verringert. 

Die Angaben auf dem „Load Manifest“ hinsichtlich der Performance beziehen sich lediglich 

auf den Start in LOMM (PA 3.070 ft, OAT -2°C) und zeigen naturgemäß höhere zulässige 

Massen für HOGE und VTOL-CONF als für den wesentlich höher gelegenen Einsatzort, wobei 

die Angabe RoC-OEI-MCP2 und der dafür angegebene Wert von 563 ft/min nicht 

nachvollzogen werden konnten. 

HEMS-Hubschrauber sollen so rasch als möglich am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel wird 

durch Bereithaltung eines geeigneten Hubschraubers mit der für den Einsatzraum 

erforderlichen Ausrüstung und der Besatzung auf einem entsprechend ausgestatteten 

Stützpunkt mit sehr kurzer Abflugbereitschaft erreicht. 

Für Hubschrauberpiloten im HEMS-Einsatz liegt es daher in der Natur der Sache, dass für die 

Flugvorbereitung im Falle einer Alarmierung nicht viel Zeit zur Verfügung steht. 

Dieser Einschränkung wird dadurch begegnet, dass ein Teil der Flugvorbereitung durch 

andere Personen – sogenannten Einsatzplanern – übernommen wird und/oder der/die Pilot/in 

beim Dienstantritt eine entsprechende Flugvorbereitung für den vorgesehenen Einsatzraum 

durchführt. Diese muss allerdings in Ruhephasen auf sich ändernde Umgebungsbedingungen 

(Temperatur, Wettererscheinungen, Crew-Wechsel) im Tagesgang angepasst werden. 
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Die Flugvorbereitung des/der Piloten/in zeigt eine Massen-, Schwerpunkt-, Kraftstoff- und 

Flugleistungsberechnung, welche offensichtlich elektronisch erstellt wurde. 

Diese weist bezüglich der verwendeten Massen geringfügige Mängel auf und wurde 

bezüglich der Flugleistungsberechnung nur für den Start am HEMS-Stützpunkt und bezüglich 

der Kraftstoffberechnung lediglich für den Flug vom HEMS-Stützpunkt zum HEMS-Einsatzort 

erstellt bzw. vorgelegt. 

Wesentlich wichtiger wäre die Flugleistungsberechnung für die Landung am HEMS-

Einsatzort und den darauffolgenden Start nach Aufnahme des Patienten, wobei diese im 

Sinne der Flugsicherheit mit korrekten Massedaten durchgeführt werden muss. 

In einem hochalpinen Einsatzraum wie OSTTIROL sollte die Berechnung der Druck- und 

insbesondere der Dichtehöhe zwingend durchgeführt werden, auch wenn dies primär im 

Sommer von entscheidender Bedeutung sein kann. 

2.1.3 Berücksichtigung von Sauerstofferfordernissen 
In einem hochalpinen Einsatzgebiet wie OSTTIROL wäre in diesem Zusammenhang zu 

beachten, dass die Verweildauer oberhalb einer Druckhöhe von 10.000 ft AMSL gem. OM-A 

8.7.1 auf 30 Minuten begrenzt ist, eine Druckhöhe von 13.000 ft AMSL nicht überschritten 

werden darf und gem. OM-B 10.2 kein Sauerstoff für die Hubschrauberbesatzung vorhanden 

ist. 

Der Flug zum Einsatzort GOLDRIED (Druckhöhe maximal 8.500 ft AMSL) war durch diese 

Bestimmungen des OM-A aber nicht eingeschränkt. 

2.1.4 Berücksichtigung von Luftfahrthindernissen 
Als Luftfahrthindernis für Anflug und Landung war die Liftanlage CIMAROSS (6er-

Sesselbahn) mit einer Höhe von ca. 10 m über Grund, welche von der Talstation im 

GOLDRIEDGRABEN zur Bergstation auf der ADLERLOUNGE führt, zu berücksichtigen. 

Der gewählte Landeplatz befindet sich ca. 40 m südlich der west-ost-verlaufenden Liftanlage, 

wobei die gewählte Anflugrichtung von ca. 040° ein gerades Durchstarten nicht zugelassen 

hätte. 
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2.1.5 Berücksichtigung von Wettermindestbedingungen 
Dem/Der Piloten/in bzw. dem/der Einsatzplaner/in standen die online verfügbaren 

Wetterberatungsdaten in Form der LOW-LEVEL SWC ALPS CHART, der GAFOR AUSTRIA 

sowie die Wetterdaten der ZAMG-TAWES zur Verfügung. 

Es wird angenommen, dass zusätzliche Wetterinformationen über TV, Radio und die 

Flugplanungssoftware AIR NAV PRO für den/die Piloten/in verfügbar waren. 

Die allgemeine Wetterlage am 12.02.2018 zeigt eine Kaltfront mit verbreitet Schneeschauern 

und mäßigem Schneefall, welche über der Schweiz, Bayern und Österreich lag und im Laufe 

des Tages Richtung Nordosten abziehen sollte. 

Damit einhergehend war mit starker Vereisung in Wolken und Schneeschauern von 

Bodennähe bis in Flugfläche 140 (14.000 ft AMSL) sowie mit mäßiger Turbulenz oberhalb 

Flugfläche 120 (12.000 ft AMSL) zu rechnen. Sämtliche Übergänge in den österreichischen 

Alpen waren laut GAFOR im Zeitraum 07:00 – 13:00 UTC geschlossen und unter VFR nicht 

befliegbar. 

Im Einsatzraum OSTTIROL – KÄRNTEN war die Kaltfront in den frühen Morgenstunden 

durchgezogen. Am Vormittag erfolgte der Übergang zu einer Rückseitenwetterlage, wobei 

eine aufgebrochene Wolkendecke (SCT/BKN SC/AC) im mittelhohen Niveau ohne 

Niederschlag vorgeherrscht hat. 

Die Flugsichten wurden mit 3 - 10 km angegeben. 

Die Hauptwolkenuntergrenze lag am Vormittag bei ca. 2.500 m AMSL, wobei in den Tälern 

auch eine Dunstschicht in Bodennähe (LOW SC) unterhalb der Hauptwolkenuntergrenze und 

einige Hangwolken vorhanden waren. 

Nach Angaben des/der Piloten/in im ACG Occurance Report war eine Bewölkung von 7/8 CU 

und eine Flugsicht von 5 km gegeben. 

Die Temperaturen waren der Jahres- und Tageszeit entsprechend tief. Der/Die Pilot/in gab im 

Occurance Report eine Temperatur von -7°C an und der Ausdruck des FDMS zeigte eine OAT 

von -8°C. 

Die nahezu geschlossene Wolkendecke erzeugte in Verbindung mit dem 

neuschneebedeckten alpinen Gelände äußerst diffuse Lichtverhältnisse im Einsatzgebiet 
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GOLDRIED, wodurch das Abschätzen von Entfernungen und insbesondere das Erkennen von 

Geländeformen und Neigungen massiv erschwert wurde. 

Zudem musste durch die frische Neuschneedecke mit dem Ausbilden einer Schneeglocke 

(Aufwirbeln und Rezirkulation von Schnee durch die Ablenkung des Rotorabwindes in 

Bodennähe) im Zuge der Landung gerechnet werden, was die Gefahr eines sogenannten 

„White-Out“ (Räumliche Desorientierung durch Verlust der visuellen Referenzpunkte am 

Boden und der Gefahr einer Kollision der Rotoren oder des Kufenlandegestells mit dem 

Gelände oder Hindernissen in der näheren Umgebung des Landeplatzes) in sich birgt. 

Die Wettermindestbedingungen gem. SERA.5001 in der Luftraumklasse G hinsichtlich 

Flugsicht (5 km) und Abstand zu Wolken (frei von Wolken und Erdsicht) konnten aufgrund der 

herrschenden Wetterlage im Einsatzgebiet GOLDRIED eingehalten werden. 

Zudem bestand für HEMS-Einsätze in Übereinstimmung mit SERA.5001 und OM-A Appendix 

F 1.5 die Möglichkeit bis zu einer Flugsicht von 800 m den Flug durchzuführen. 

Die Windverhältnisse wurden durch den/die Piloten/in mit 270°/5 kt angegeben und stehen 

im Einklang mit den Wetterdaten in Verbindung mit den orographischen Bedingungen am 

Einsatzort GOLDRIED. 

Der/Die Pilot/in führte den Anflug mit einem Endanflugkurs von ca. 040° in Richtung der 

Liftanlage durch und nahm dabei einen Seitenwind von links in der Stärke von 5 kt in Kauf, 

wobei dies innerhalb des zulässigen Limits von 17 kt für Start und Landung gem. RFM 5.1.8 

liegt. 

2.2 Flugdurchführung 

Die Piloten werden im OM-A darauf aufmerksam gemacht, dass die Sicherheit des 

Hubschraubers und der Besatzung oberstes Gebot ist, HEMS-Einsätze zu einem „Adrenalin-

Faktor“ führen können und das fliegerische Risiko immer verhältnismäßig zum Einsatzzweck 

sein soll. 

Zusätzlich sind im OM-A Appendix E Anweisungen, Hinweise und Empfehlungen bezüglich 

der Besonderheiten des Flugbetriebes im Hochgebirge angeführt, welche die 

Berücksichtigung folgender Punkte verlangten: 
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• den Einfluss großer Höhe durch behutsame Steuerführung und das Risiko von 

Strömungsabrissen am Rotor durch angepasste Fluggeschwindigkeit (minimum power 

speed) zu minimieren, 

• die Wichtigkeit von Leistungsüberprüfungen im Fluge vor der Durchführung von 

Landeanflügen (in-flight power checks), 

• der Einfluss der Orographie auf Wind und Turbulenz sowie Methoden zur Feststellung 

bzw. Überprüfung der Windrichtung, 

• das Feststellen der Leistungsgrenze und des limitierenden Faktors durch eine 

verpflichtend durchzuführende Leistungsüberprüfung in der Nähe des vorgesehenen 

Landeplatzes mit einer Fluggeschwindigkeit von 40 kt und einer Überhöhung von 500 ft 

um einen entsprechenden Leistungsspielraum beim Landeanflug zu haben, 

• die Durchführung eines Erkundungsüberfluges (flying the recco) mit 50-60 KIAS 

idealerweise in 300 ft über der Landezone zum Abschätzen der 5 S (Size-Shape-

Surround-Surface-Slope) zur Festlegung des genauen Landeplatzes und Feststellung der 

Windverhältnisse so oft wie erforderlich, 

• die Empfehlung den Anflug mit einer Überhöhung von 300 ft und einer 

Fluggeschwindigkeit von 40 kt zu beginnen und mit konstantem Gleitwinkel 

durchzuführen, 

• die Berücksichtigung der Landeplatzgröße, welche für HEMS-Einsätze mindestens 

2 Rotordurchmesser (~ 21 x 21 m) betragen muss, 

• die Berücksichtigung der Landeplatzneigung, welche gem. RFM 2.17.3 maximal 6° in jede 

Richtung betragen darf, 

• der Betrieb in der Flugleistungsklasse 2 am HEMS-Einsatzort so kurz wie möglich 

gehalten werden sollte und dafür das UMS funktionstüchtig sein musste, 

• das Verfahren für das Be- und Entladen von Patienten mit laufendem Rotor unter 

Aufsicht des HCM und erforderlichem Briefing aller Beteiligten. 

2.2.1 Landeanflug 
Der/Die Pilot/in führte den Anflug aus dem Bereich ADLERLOUNGE unverzüglich nach 

Erkennen des/der Einweisers/in ohne zusätzlichen Überflug des vorgesehenen Landeplatzes 

dem Gelände angepasst in einer Sinkflugkurve nach rechts mit einem Endanflugkurs von 

ca. 040° in Richtung der Liftanlage und wie durch den/die Einweiser/in angezeigt durch. 

Der Landeanflug wurde mit einer Fluggeschwindigkeit von 45 KIAS aus einer Überhöhung 

von ca. 300 ft über dem Landeplatz begonnen und in einem flachen Gleitwinkel und einer 

Sinkrate von ca. 200 ft/min dem abfallenden Gelände folgend mit einer eher geringen Höhe 

über Grund durchgeführt, wobei die Fluggeschwindigkeit sukzessive bis zum Schwebehalt 

reduziert wurde.  
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Den Empfehlungen gem. OM-A Appendix E hinsichtlich der Durchführung von 

Landeanflügen im Gebirge wurden somit nur teilweise nachgekommen. 

Während des Anfluges zum Einsatzort GOLDRIED wurde weder die verpflichtende 

Überprüfung der Leistungsgrenze in der Nähe des Landeplatzes noch ein 

Erkundungsüberflug (flying to recco) durchgeführt, wobei diese ohne Weiteres hätten 

kombiniert werden können. 

Das Gelände, die Hindernisse und die Windverhältnisse hätten einen langsamen Vorbeiflug 

westlich des vorgesehenen Landeplatzes in annähernd gleicher Höhe problemlos zugelassen. 

2.2.2 Landung 
Im Zuge der Landung kam es zu der erwartbaren Ausbildung einer Schneeglocke, wodurch 

der/die Einweiser/in den einzigen visuellen Referenzpunkt für den/die Piloten/in während des 

Absetzvorganges darstellte. 

Durch die diffusen Lichtverhältnisse und die auftretende Schneeglocke wurde das 

ansteigende Gelände am südlichen Rand der Landefläche durch die Hubschrauberbesatzung 

mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkannt bzw. der Abstand dazu falsch eingeschätzt. 

Der/Die Einweiser/in legte zwar einen an sich geeigneten Landeplatz fest, positionierte sich 

dann aber ungünstig am nördlichen Rand (statt am westlichen Rand, was bezüglich 

Windrichtung 270°/5 kt und hindernisfreier Landeabbruch-/Durchstart-Strecke besser 

gewesen wäre) und in zu geringem Abstand von dem im Süden ansteigenden Gelände. 

2.3 Luftfahrzeug 

2.3.1 Technische Aspekte 
Der Hubschrauber war lufttüchtig und für den HEMS-Einsatz unter Sichtflugwetter-

bedingungen bei Tag und Nacht zugelassen. Eine technische Ursache für den Flugunfall ist 

definitiv auszuschließen. 
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3 Schlussfolgerungen 

3.1 Befunde 

• Die Voraussetzungen für die Verwendung des Luftfahrzeuges im Fluge waren gegeben. 

• Die Untersuchung ergab keine Hinweise auf vorbestandene Mängel, die den 

Unfallhergang hätten beeinflussen können. 

• Der/Die Pilot/in war im Besitz der zur Durchführung des Fluges erforderlichen 

Berechtigungen. 

• Sowohl die Flugerfahrung als auch die Typenerfahrung des/der Piloten/in waren 

vorhanden. 

• Es liegen keinerlei Hinweise auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung des/der Piloten/in 

vor. 

• Eine Flugleistungsberechnung für den Einsatzort GOLDRIED wurde nicht vorgelegt. 

• Die Landung am Einsatzort GOLDRIED war somit unter Einhaltung des dafür 

vorgesehenen Kategorie-A-Anflugverfahrens und Betrieb im „High NR Mode“ gem. RFM, 

Supplement for Category A Operations 9.1-1, A.2.3. innerhalb der Flugleistungsklasse 1 

durchführbar. 

• Der Schwerpunkt liegt bei Verwendung der angegebenen Massen und Positionen für 

Start und Landung innerhalb des gem. RFM 2.7 zulässigen Bereichs. 

• Es waren beim Start in LOMM ca. 185 l mehr Kraftstoff an Bord als für den gesamten 

Einsatzflug erforderlich gewesen wäre. 

• Die Wettermindestbedingungen gem. SERA.5001 in der Luftraumklasse G hinsichtlich 

Flugsicht (5 km) und Abstand zu Wolken (frei von Wolken und Erdsicht) konnten 

aufgrund der herrschenden Wetterlage im Einsatzgebiet GOLDRIED eingehalten werden. 

• Der/Die Pilot/in führte den Anflug mit einem Endanflugkurs von ca. 040° in Richtung der 

Liftanlage durch und nahm dabei einen Seitenwind von links in der Stärke von 5 kt in 

Kauf, wobei dies innerhalb des zulässigen Limits von 17 kt für Start und Landung gem. 

RFM 5.1.8 liegt. 

• Die Hindernisfreiheit am Landeplatz übertrifft die erforderliche Größe von 2 

Rotordurchmessern (2 x 10,2 = 20,4 m) gem. OM-A Appendix F 1.2.2. 

• Die Neigung am Landeplatz liegt unter der maximal zulässigen Neigung von 6° in jede 

Richtung gem. RFM 2.17.3. 

• Während des Anfluges zum Einsatzort GOLDRIED wurde weder die verpflichtende 

Überprüfung der Leistungsgrenze in der Nähe das Landeplatzes noch ein 

Erkundungsüberflug (flying to recco) durchgeführt, wobei diese ohne Weiteres 

kombiniert werden können. 
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• Der/die Einweiser/in positionierte sich ungünstig am nördlichen Rand, statt am 

westlichen Rand, was bezüglich Windrichtung 270°/5 kt und hindernisfreier 

Landeabbruch-/Durchstart-Strecke besser gewesen wäre und in zu geringem Abstand 

von dem im Süden ansteigenden Gelände. 

• Im Zuge der Landung kam es zur Entstehung einer Schneeglocke, wodurch der/die 

Einweiser/in den einzigen visuellen Referenzpunkt für den/die Piloten/in während des 

Absetzvorganges darstellte. 

• Durch die diffusen Lichtverhältnisse und die auftretende Schneeglocke wurde das 

ansteigende Gelände am südlichen Rand der Landefläche durch die 

Hubschrauberbesatzung mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht erkannt bzw. der 

Abstand dazu falsch eingeschätzt. 

• Auch dem/der Einweiser/in wurde durch die Schneeglocke die Sicht genommen, wodurch 

der Bodenkontakt des Fenestron auch von diesem nicht bemerkt wurde. 

3.2 Wahrscheinliche Ursachen 

• Bodenberührung mit Fenestron 

3.2.1 Wahrscheinliche Faktoren 
• Nächtlicher Durchzug einer Kaltfront mit mäßigem Schneefall führte zu diffusen 

Lichtverhältnissen und einer ca. 5 cm dicken Neuschneedecke im Einsatzgebiet 

GOLDRIED. 

• Der/Die Einweiser/in legte einen an sich geeigneten Landeplatz fest, positionierte sich 

dann jedoch ungünstig am nördlichen Rand (statt am westlichen Rand, was bezüglich 

Windrichtung und hindernisfreier Landeabbruch-/Durchstart-Strecke besser gewesen 

wäre) und in zu geringem Abstand von dem im Süden ansteigenden Gelände. 

• Der/Die Pilot/in verzichtete auf einen Über- bzw. Vorbeiflug zum Zwecke der 

Leistungsüberprüfung und Landeplatz-/Hindernisbeurteilung, sondern führte den 

Endanflug unmittelbar nach dem Eintreffen im Einsatzgebiet und dem Erkennen des/der 

Einweisers/in durch. 

• Die ausgeprägte Schneeglocke verhinderte zum einen das Erkennen der Geländeform in 

unmittelbarer Umgebung des Landeplatzes durch die Hubschrauberbesatzung am 

kurzen Endanflug und während des Absetzvorganges und zum anderen das Erkennen des 

bevorstehenden Bodenkontakts des Fenestrons durch den/die Einweiserin. 

• Im Zuge des Absetzens berührte der Fenestrons den ansteigenden Boden kurz vor dem 

Bodenkontakt der Landekufen, wobei dieser nach oben gedrückt wurde und in weiterer 

Folge durch den rotierenden Teil des Fenestrons stark beschädigt wurde.  
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4 Sicherheitsempfehlungen 

SE/UUB/LF/12/2019 

Ergeht an Luftfahrtunternehmen: 

Flugbetriebliche Empfehlungen für die Vermeidung zukünftiger Unfälle: 

• Verbesserung der Flugvorbereitung mit verpflichtender Berechnung der Dichtehöhe und 

Flugleistungen für den vorgesehenen Einsatzort (nicht nur für den Start am eigenen 

Stützpunkt!) 

• Schulung der möglichen Einweiser im Hinblick auf Landeplatzerfordernisse, 

Windermittlung, die eigene Positionierung, Einweisungszeichen und die möglichen 

Gefahren bei der Zusammenarbeit mit Hubschraubern. 

• Einhaltung der fliegerischen Vorschriften im Hinblick auf Landeplatz- und 

Hinderniserkundung sowie Leistungsüberprüfung vor dem endgültigen Landeanflug. 
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5 Konsultationsverfahren / 
Stellungnahmeverfahren 

Gemäß Art. 16 Abs. 4 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle 

des Bundes vor Veröffentlichung des Abschlussberichts Bemerkungen der betroffenen 

Behörden, einschließlich der EASA und des betroffenen Inhabers der Musterzulassung, des 

Herstellers und des betroffenen Betreibers (Halter) eingeholt. 

Bei der Einholung solcher Bemerkungen hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 

die internationalen Richtlinien und Empfehlungen für die Untersuchung von Flugunfällen und 

Störungen, die gemäß Artikel 37 des Abkommen von Chicago über die internationale 

Zivilluftfahrt angenommen wurden, eingehalten. 

Gemäß § 14 Abs. 1 UUG 2005 idgF. hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes vor 

Abschluss des Untersuchungsberichts dem Halter des Luftfahrzeuges, den Hinterbliebenen 

bzw. Opfern Gelegenheit gegeben, sich zu den für den untersuchten Vorfall maßgeblichen 

Tatsachen und Schlussfolgerungen schriftlich zu äußern (Stellungnahmeverfahren). 

Die eingelangten Stellungnahmen wurden, wo diese zutreffend waren, im 

Untersuchungsbericht berücksichtigt bzw. eingearbeitet. 
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AGL Above Ground Level 
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BCMT Beginning of Civil Morning Twilight 

BKN Broken (5/8 - 7/8) 

CBO Cycles Between Overhaul 

COM Communications 

CPL Commercial Pilot Licence 

CRI Class Rating Instructor 

CSN Cycles Since New (manufacture) 

CSO Cycles Since Overhaul 

CU Cumulus 

DA Density Altitude 

EASA European Aviation Safety Agency 

ECET End of Civil Evening Twilight 
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EMS Emergency Medical Service 

FEW Few (1/8-2/8) 

FI Flight Instructor 
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KIAS Knots Indicated Airspeed 
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P/N Part Number 
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VTOL Vertical take-off and landing 

WGS84 World Geodetic System 1984 

Z zulu – see UTC 

 

 

 



 

 

Untersuchungsbericht  58 von 68 

6 Anhänge 

Abbildung 25: „Hover Ceiling OGE-AEO-TOP-Headwind“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 26: „Hover Ceiling OGE-AEO-TOP-Crosswind“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 27: „Hover Ceiling OGE-OEI-2Min“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 28: „Rate of Climb OEI-MCP“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 29: „Rate of Climb OEI-2Min“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 30: „Density Altitude Chart“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 

 



 

 

Untersuchungsbericht  64 von 68 

Abbildung 31: „Takeoff and Landing Envelope“ mit Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 32: „Maximum Takeoff and Landing Gross Mass, Category A (VTOL) mit 

Eintragungen mit IBF System 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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Abbildung 33: „Maximum Takeoff and Landing Gross Mass, Category A (VTOL) mit 

Eintragungen 

 

Quelle Flight Manual EC 135 T3 
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